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Tagesordnungen 
 

des Rates, seiner Ausschüsse, 
der Bezirksvertretungen und Beiräte 

 
In der 46. KW 2025 

finden folgende Sitzungen statt: 
 
 
a) Rat der Stadt:  
 
Rat der Stadt 
Donnerstag, 13.11.2025, 15 Uhr 
Ratssaal, Rathaus,  
Friedensplatz 1, 44135 Dortmund 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Benennung eines Ratsmitgliedes zur Mitun-

terzeichnung der Niederschrift 
1.2  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
1.3  Feststellung der Tagesordnung 
1.4  Schriftführung und Stellvertretung für die 

Wahlperiode 2025 bis 2030 
1.4.1  Bestellung der Schriftführung für den Rat der 

Stadt Dortmund 
Vorlage: 00083-25 
Beschluss  

1.4.2  Bestellung der stellvertretenden Schriftfüh-
rung für den Rat der Stadt Dortmund 
Vorlage: 00085-25 
Beschluss  

1.5  Sitzordnung des Rates im Ratssaal während 
der Wahlperiode 2025–2030  
| Sie erhalten die Vorlage im Nachversand 
Vorlage: 00087-25 
Beschluss  

1.6  Terminplanung für den Rat, den Ältestenrat 
und die Ausschüsse für das Jahr 2026  
| Sie erhalten die Vorlage im Nachversand 
Vorlage: 00086-25 
Kenntnisnahme  

1.7  Genehmigung der Niederschrift vom 09.10.25 
2  Angelegenheiten von besonderer Bedeu-

tung und öffentlichem Interesse 
2.1  Amtseinführung und Vereidigung des Ober-

bürgermeisters 
2.2  Bürgermeister*innen und Ratsmitglieder 
2.2.1  Wahl der Stellvertreter bzw. Stellvertreterin-

nen des Oberbürgermeisters 
Vorlage: 00132-25 

Einbringung  
2.2.2  Einführung und Verpflichtung der Stellvertre-

ter*innen des Oberbürgermeisters sowie der 
Ratsmitglieder 

2.3  Bildung von Ausschüssen 
2.3.1  Beschlussfassung über die Einrichtung von 

Ausschüssen 
Vorlage: 00133-25 
Einbringung  

2.3.2  Beschlussfassung über die Größe der Aus-
schüsse 
Vorlage: 00134-25 
Einbringung  

2.3.3  Festlegung der Anzahl der sachkundigen Bür-
gerinnen/Bürger 
Vorlage: 00135-25 
Einbringung  

2.3.4  Verteilung der Ausschussvorsitze und deren 
Stellvertretungen 
Vorlage: 00136-25 
Einbringung  

2.3.5  Wahl der Mitglieder bzw. der stellvertreten-
den Mitglieder der Ausschüsse 
Vorlage: 00137-25 
Einbringung  

2.3.6  Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des 
Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 
Vorlage: 39643-25 
Beschluss  

2.3.7  Wahl der stimmberechtigten Mitglieder für 
den Ausschuss für Chancengerechtigkeit und 
Integration 
Vorlage: 00138-25 
Einbringung  

2.3.8  Benennung von stimmberechtigten Mitglie-
dern für das Behindertenpolitische Netzwerk 
der Stadt Dortmund 
Vorlage: 00139-25 
Einbringung  

2.3.9  Bestellung von beratenden Mitgliedern in 
Ausschüssen nach § 58 Abs. 1 GO NRW 
Vorlage: 00140-25 
Einbringung  

2.3.10  Benennung der Vorsitzenden der Ausschüsse 
Vorlage: 00141-25 
Kenntnisnahme  

2.3.11  Benennung der stellvertretenden Vorsitzen-
den der Ausschüsse 
Vorlage: 00142-25 
Kenntnisnahme  

2.3.12  Wahl der Beschäftigtenvertreter*innen des 
Betriebsausschusses FABIDO  
| Sie erhalten die Vorlage im Nachversand 

2.4  Vertretung der Stadt Dortmund in Unterneh- 
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men und Einrichtungen 
2.4.1  Vertretung der Stadt Dortmund in Unterneh-

men und Einrichtungen, 
hier: Vertretung der Stadt bzw. des Oberbür-
germeisters in Aufsichtsräten, Beiräten u. ä. 
gem. 113 Abs. 2 GO NRW 
Vorlage: 00024-25 
Beschluss  

2.4.2  Vertretung der Stadt Dortmund in Unterneh-
men und Einrichtungen, 
hier: Änderungen aufgrund der Neuwahl des 
Rates 
Vorlage: 00027-25 
Beschluss  

2.4.3  Klinikum Dortmund gGmbH  
– Bestellung der Arbeitnehmervertretung für 
den fakultativen Aufsichtsrat 
Vorlage: 00031-25 
Beschluss  

2.4.4  Vertretung der Stadt Dortmund in den Gre-
mien des Sparkassenzweckverbandes der 
Städte Dortmund und Schwerte und im Ver-
waltungsrat der Sparkasse Dortmund 
Vorlage: 00040-25 
Beschluss  

2.5  Externe Gremien 
2.5.1  Wahl der Mitglieder und der Stellvertreter*in-

nen der Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
Vorlage: 00149-25 
Beschluss  

2.5.2  Wahl der Mitglieder und Stellvertreter*innen 
des Polizeibeirates 
Vorlage: 00150-25 
Beschluss  

2.5.3  Bestellung von 4 Ratsmitgliedern für den Um-
legungsausschuss der Stadt Dortmund 
Vorlage: 39525-25 
Beschluss  

2.5.4  Neuwahl der Delegierten für die Genossen-
schaftsversammlung der Emschergenossen-
schaft 2026–2031 und Verbandsversamm-
lung des Lippeverbandes 2026–2031, Neu-
wahl eines*einer Vertreters*in für den Genos-
senschaftsrat der Emschergenossenschaft 
2026–2031, eines*einer Vertreters*in für den 
Verbandsrat des Lippeverbandes sowie 
eines*einer Delegierten für die Verbandsver-
sammlung des Ruhrverbandes. 
Vorlage: 00017-25 
Beschluss  

2.5.5  Wahl der Mitglieder, Ersatzmitglieder und der 
Reserveliste zur Bildung der 16. Landschafts-
versammlung Westfalen-Lippe 

Vorlage: 00129-25 
Beschluss  

2.6  Festsetzung der finanziellen Zuwendungen 
für die Unterhaltung der Fraktions- und Grup-
pengeschäftsstellen für die Wahlperiode 
2025–2030 (01.11.2025–31.10.2030). 
Vorlage: 00113-25 
Beschluss  

3  Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und 
Wohnen, Mobilität, Infrastruktur und Grün 

3.1  Aktualisierung der Geschäftsordnung des 
Beirates zur Lärmminderung  
| Lag zur Sitzung am 9.10.25 (TOP 3.8) vor. 
Vorlage: 39060-25 
Beschluss  

3.1.1  Aktualisierung der Geschäftsordnung des 
Beirates zur Lärmminderung  
| Lag zur Sitzung am 9.10.25 (TOP 3.8.1) vor. 
Vorlage: 39060-25/2 
Kenntnisnahme  

3.1.2  Aktualisierung der Geschäftsordnung des 
Beirates zur Lärmminderung  
| Lag zur Sitzung am 9.10.25 (TOP 3.8.2) vor. 
Vorlage: 39060-25/3 
Beschluss/Empfehlung  

4  Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung 

5  Soziales, Arbeit und Gesundheit 
5.1  Aktuelle Situation zur Aufnahme und Versor-

gung von Flüchtlingen  
| Sie erhalten hierzu eine Tischvorlage 
Vorlage: 34567-24/22 
Kenntnisnahme  

5.2  Wohnkosten ausländischer Bürgergeldemp-
fänger  
| Anfrage lag zur Sitzung am 9.10.25 (TOP 5.4)  
vor. 
Vorlage: 39594-25 
Anfrage eingereicht  

6  Kultur, Sport und Freizeit 
7  Schule 
8  Kinder, Jugend und Familie 
9  Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaf-

ten 
9.1  Städt. Seniorenheime Dortmund gGmbH  

– Bestellung der Arbeitnehmervertretung für 
den fakultativen Aufsichtsrat 
Vorlage: 00034-25 
Beschluss  

9.2  Stadtwerke Schwerte GmbH:  
Bestellung der Arbeitnehmerverteter*innen  
für den fakultativen Aufsichtsrat 
Vorlage: 00088-25 
Beschluss  
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9.3  Flughafen Dortmund GmbH:  
Bestellung der Arbeitnehmervertretung und 
Vertretung der Dortmunder Stadtwerke AG in 
den fakultativen Aufsichtsrat 
Vorlage: 00026-25 
Beschluss  

9.4  Dortmunder Stadtwerke Servicegesellschaft 
mbH:  
Besetzung des beratenden Beirats 
Vorlage: 00029-25 
Beschluss  

9.5  DOGEWO Dortmunder Gesellschaft für 
Wohnen mbH 
– hier: Bestellung der Arbeitnehmervertretung 
in den fakultativen Aufsichtsrat 
Vorlage: 00025-25 
Beschluss  

9.6  Westfalenhallen Unternehmensgruppe 
GmbH:  
Bestellung der Arbeitnehmerverteter*innen 
für den fakultativen Aufsichtsrat 
Vorlage: 00052-25 
Beschluss  

10  Personal, Organisation, Digitalisierung, 
Bürgerdienste und öffentliche Ordnung 

10.1  Verkaufsoffener Sonntag am 02.11.2025  
in Teilbereichen des Stadtbezirks Innenstadt- 
West 
1. Genehmigung    einer    Dringlichkeitsent- 

scheidung gem. § 60 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) 

  2.    Beschluss  zum  Erlass  der  Ordnungsbe- 
hördlichen  Verordnung  über  das  Offen- 
halten von Verkaufsstellen im Stadtbezirk  
Innenstadt-West am 02.11.2025 

Vorlage: 39556-25 
Beschluss  

10.2  Ehrungen der Stadt Dortmund,  
hier: Verleihung von Stadtplaketten, Ehrenrin-
gen, Ehrennadeln und Ehrenbezeichnungen 
an ausgeschiedene Mandatsträger*innen 
Vorlage: 39663-25 
Beschluss  

10.3  Dortmund-Plan 
Vorlage: 00148-25 
Einbringung  

10.4  Mögliche Abschiebung des Rappers „18 
Karat“ nach Portugal  
| Anfrage lag zur Sitzung am 9.10.25  
(TOP 10.29) vor. 
Vorlage: 39595-25 
Anfrage eingereicht  

10.5  Nutzung des Dortmunder Stadtwappens  
| Anfrage lag zur Sitzung am 9.10.25  

(TOP 10.30) vor. 
Vorlage: 39596-25 
Anfrage eingereicht  

10.6  Anwaltliche Kosten aufgrund des Wappen-
streits mit der AfD  
| Anfrage lag zur Sitzung am 9.10.25  
(TOP 10.31) vor. 
Vorlage: 39597-25 
Anfrage eingereicht  

10.7  Bissattacke auf Polizisten am Dortmunder 
Hauptbahnhof  
| Anfrage lag zur Sitzung am 9.10.25  
(TOP 10.32) vor. 
Vorlage: 39598-25 
Anfrage eingereicht  

10.7.1  Bissattacke auf Polizisten am Dortmunder 
Hauptbahnhof  
– Ergänzung  
| Anfrage lag zur Sitzung am 9.10.25  
(TOP 10.32.1) vor. 
Vorlage: 39598-25/1 
Anfrage eingereicht  

11  Anfragen 
 
 
Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude 
Friedensplatz 1, Zimmer 304, 44135 Dortmund und in 
der öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das In-
ternet (www.dortmund.de) abgerufen werden. 
 
Hinweis:  
 
Soweit eine Vertagung der o. g. Sitzung erforderlich 
sein sollte, erfolgt die Fortsetzung dieser Sitzung am 
27.11.2025 um 15 Uhr (Ratssaal, Rathaus, Friedens-
platz 1, 44135 Dortmund). 
 
Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und nutz-
bar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie 
kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an 
der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter 0231 50–25366, per Fax unter 0231 50–
22240 oder per Mail unter skaul@stadtdo.de.  
 
Die öffentliche Sitzung kann als Livestreaming unter 
www.dortmund.de verfolgt werden. 
 

Alexander K a l o u t i 
Vorsitzender 

 
 
b) Ratsausschüsse:     keine Sitzung 
 

http://www.dortmund.de/
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c) Bezirksvertretungen:  
 
Bezirksvertretung Aplerbeck 
Dienstag, 11.11.2025, 15 Uhr 
Bezirksverwaltungsstelle Aplerbeck Sitzungssaal, 
Aplerbecker Marktplatz 21, 44287 Dortmund 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Formelle Feststellung des dienstältesten Mit-

gliedes der Bezirksvertretung Aplerbeck gem. 
§ 65. Abs. 5 GO NRW (Fassung ab 01. Novem-
ber 2025) 

1.2  Bestellung der Schriftführer*in und der Ver-
treter*innen  
– Vorschlag der Sitzungsleitung 

1.3  Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-
zeichnung der Niederschrift 

1.4  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 
und 43 Abs. 2 GO NRW 

1.5  Feststellung der Tagesordnung 
1.6  Genehmigung der Niederschrift vom 

16.09.2025 
2  Wahlen 
2.1  Festlegung der Anzahl der stellvertretenden 

Bürgermeister*innen 
2.2  Bestimmung Mitglieder der Bezirksvertretung 

für die Stimmauszählung 
2.3  Wahl des*r Bezirksbürgermeisters*in und 

des*r Stellvertretenden 
2.4  Verpflichtung und Amtseinführung des*r Be-

zirksbürgermeisters*in 
2.5  Einführung und Verpflichtung der Mitglieder 

der Bezirksvertretung Aplerbeck 
2.6  Bildung von Fraktionen  

– Benennung der Fraktionssprecher*innen 
2.7  Bestimmung eines Mitgliedes der Bezirksver-

tretung für den Gestaltungsbeirat 
2.8  Bestimmung der Mitglieder der Container-

kommission 
2.9  Bestimmung eines Mitgliedes für den Foren-

sikbeirat 
3  Einwohnerfragestunde  

(maximal 30 Minuten) 
4  Berichterstattung  

– entfällt – 
5  Anregungen und Beschwerden (Eingaben) 
5.1  Anregung bzgl. Verkehrssituation am Kinder-

garten an der Schüruferstraße 312 
Vorlage: 00103-25 
Einbringung  

5.2  Anregung bzgl. Einrichtung von Tempo-
schwellen im Zuge der Fahrbahnsanierung im  

Falterweg, Berghofen 
Vorlage: 00104-25 
Einbringung  

6  Finanzen und Liegenschaften 
6.1  Haushaltsmittel der Bezirksvertretung Apler-

beck 2025/2026  
– mündl. Bericht; BE: Verwaltungsstellenleiter 
Vorlage: 00107-25 
Beschluss/Empfehlung  

7  Bürgerdienste und öffentliche Ordnung 
7.1  Satzung der Stadt Dortmund über die Durch-

führung von Bürgerentscheiden  
– Umstellung des Abstimmungsverfahrens 
auf eine grundsätzliche Stimmabgabe per 
Brief 
Vorlage: 39099-25 
Kenntnisnahme  

7.2  Satzung der Stadt Dortmund über die Durch-
führung von Bürgerentscheiden  
– Umstellung des Abstimmungsverfahrens 
auf eine grundsätzliche Stimmabgabe per 
Brief 
Vorlage: 39099-25/2 
Kenntnisnahme  

8  Schulen  
– keine Vorlagen – 

9  Kultur, Sport und Freizeit  
– keine Vorlagen – 

10  Kinder und Jugend  
– keine Vorlagen – 

11  Soziales, Familie und Gesundheit 
11.1  Aktuelle Situation zur Aufnahme und Versor-

gung von Flüchtlingen 
Vorlage: 34567-24/21 
Kenntnisnahme  

12  Umwelt, Stadtgestaltung, Wohnen und Im-
mobilien  
– keine Vorlagen – 

13  Mitteilungen  
– keine Vorlagen – 

14  Antworten auf Anfragen  
– keine Vorlagen – 

15  Anfragen  
– keine Vorlagen – 
   

Nicht öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-

zeichnung der Niederschrift 
1.2  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
1.3  Feststellung der Tagesordnung 
1.4  Genehmigung der Niederschrift über die  
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nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung 
Aplerbeck am 16.09.2025 

2  Sitzungstermine 2026 
   

 
Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude 
Aplerbecker Marktplatz 21, Zimmer 17, 44287 
Dortmund und in der öffentlichen Sitzung eingesehen 
oder über das Internet (www.dortmund.de) abgerufen 
werden. 
 
Hinweis:  
 
Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und nutz-
bar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie 
kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an 
der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter 0231 50–29310, per Fax unter 0231 50–
29337 oder per Mail unter cboensmann@stadtdo.de.  
 

Dr. Jan Hendrik G r a v e r t 
Bezirksbürgermeister 

 
 
Bezirksvertretung Scharnhorst 
Dienstag, 11.11.2025, 15:30 Uhr 
Gesamtschule Scharnhorst,  
Mackenrothweg 15, 44328 Dortmund 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Bestellung eines Schriftführers und der stell-

vertretenden Schriftführerinnen 
1.2  Benennung eines Mitgliedes der Bezirksver-

tretung zur Mitunterzeichnung der Nieder-
schrift 

1.3  Feststellung der Tagesordnung 
1.4  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
2  Wahlen 
2.1  Festlegung der Zahl der stellvertretenden Be-

zirksbürgermeister*innen 
2.2  Wahl des/der Bezirksbürgermeistern*in und 

Stellvertreter*in 
2.3  Einführung und Verpflichtung des/der Be-

zirksbürgermeisters/Bezirksbürgermeisterin 
und der Mitglieder der Bezirksvertretung 
Scharnhorst 

2.4  Genehmigung der Niederschrift über die 35. 
Sitzung der Bezirksvertretung Scharnhorst am 
23.09.2025 

3  Berichterstattung 

4  Anregungen und Beschwerden 
5  Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Ange-

legenheiten von besonderer Bedeutung 
5.1  Satzung der Stadt Dortmund über die Durch-

führung von Bürgerentscheiden  
– Umstellung des Abstimmungsverfahrens 
auf eine grundsätzliche Stimmabgabe per 
Brief 
Vorlage: 39099-25/2 
Kenntnisnahme  

6  Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung, 
Wohnen 

6.1  Integriertes Stadtbezirksentwicklungskon-
zept (INSEKT) Scharnhorst 2030+ 
Vorlage: 38914-25 
Anhörung  

7  Mobilität, Infrastruktur, Grün 
8  Kinder, Jugend, Schule 
9  Soziales, Arbeit, Gesundheit, Familie 
9.1  Aktuelle Situation zur Aufnahme und Versor-

gung von Flüchtlingen 
Vorlage: 34567-24/21 
Kenntnisnahme  

10  Kultur, Sport, Freizeit 
10.1  Berichterstattung zum Sachstand 'Sportbe-

wegter Sozialraum Scharnhorst-Ost'  
– Antrag der SPD-Fraktion 
Vorlage: 32609-23/3 
Beratung  

11  Finanzen, Beteiligung und Liegenschaften 
11.1  Übersicht der Anträge zur Kultur- und Vereins-

förderung zur Sitzung am 11.11.2025 
Vorlage: 00095-25 
Beschluss  

12  Anfragen 
13  Mitteilungen 

   
Nicht öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-

zeichnung der Niederschrift 
1.2  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
1.3  Feststellung der Tagesordnung 
1.4  Genehmigung der Niederschrift über die 35. 

nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung 
Scharnhorst am 23.09.2025 

 
 
Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude 
Gleiwitzstraße 277, 44328 Dortmund, Zimmer 103 und 
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in der öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das 
Internet (www.dortmund.de) abgerufen werden. 
 
Hinweis:  
 
Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und nutz-
bar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie 
kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an 
der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter 0331 50–28817 oder per Mail unter 
tmarx@stadtdo.de  
 

Werner G o l l n i c k 
Vorsitz 

 
 
Bezirksvertretung Lütgendortmund 
Dienstag, 11.11.2025, 17 Uhr 
Haus der sozialen Dienste,  
Werner Straße 10, 44388 Dortmund 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien 
1.1  Bestimmung der Sitzungsleitung 
1.2  Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-

zeichnung der Niederschrift 
1.3  Bestätigung des Beschlusses zur Bestellung 

der Schriftführerin und der Vertreterin 
1.4  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
1.5  Hinweis zu Ton- und Bildaufnahmen während 

der Sitzung 
2  Wahlen 
2.1  Festlegung der Anzahl der Stellvertreter/-in-

nen des Bezirksbürgermeisters/der Bezirks-
bürgermeisterin 

2.2  Wahl des  Bezirksbürgermeister/der Bezirks-
bürgermeisterin und der Stellvertreter/des 
Stellvertreters/oder der Stellvertreterin 

2.3  Einführung und Verpflichtung der Mitglieder 
der Bezirksvertretung und des Bezirksbürger-
meisters/der Bezirksbürgermeisterin 

2.4  Feststellung der Tagesordnung 
2.5  Genehmigung der Niederschrift über die 42. 

Sitzung der Bezirksvertretung Lütgendort-
mund am 23.09.2025 

3  Einwohnerfragestunde 
4  Berichterstattung 
5  Anregungen und Beschwerden (Eingaben) 
5.1  Installation eines Geldautomaten in Dort-

mund-Oespel,  
bitte um Erinnernung zur Installation 
Vorlage: 37296-25/2 

Anfrage eingereicht  
6  Angelegenheiten des Geschäftsbereiches 

des Oberbürgermeisters 
7  Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und 

Wohnen, Mobilität, Infrastruktur und Grün 
7.1  Antrag der CDU-Fraktion:  

Einmündung Holtestraße/Käthe-Schaub-Weg 
Vorlage: 00115-25 
Beschluss  

7.2  Antrag der CDU-Fraktion:  
Fußgängerüberweg an der Einmündung Lim-
becker Straße/Westermannstraße 
Vorlage: 00116-25 
Beschluss  

7.3  Antrag der CDU-Fraktion;  
Verkehrssituation Volksgartenstraße/Feh-
marnsundweg 
Vorlage: 00117-25 
Beschluss  

7.4  Verbesserung der Beleuchtung im Verbin-
dungsweg Eichelhäherweg 21/Laubsänger-
weg 30 
Vorlage: 37068-24/1 
Beschluss  

8  Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung 

9  Soziales, Arbeit und Gesundheit 
9.1  Aktuelle Situation zur Aufnahme und Versor-

gung von Flüchtlingen 
Vorlage: 34567-24/21 
Kenntnisnahme  

10  Kultur, Sport und Freizeit 
11  Schule 
12  Kinder, Jugend und Familie 
13  Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaf-

ten 
14  Personal, Organisation, Digitalisierung, 

Bürgerdienste und öffentliche Ordnung 
14.1  Satzung der Stadt Dortmund über die Durch-

führung von Bürgerentscheiden  
– Umstellung des Abstimmungsverfahrens 
auf eine grundsätzliche Stimmabgabe per 
Brief 
Vorlage: 39099-25/2 
Kenntnisnahme  

15  Mitteilungen 
15.1  Fahrradparkplätze in den Stadtbezirken, Stel-

lungnahme der Verwaltung 
Vorlage: 32961-23/2 
Kenntnisnahme  

16  Anfragen 
16.1  Anfrage der CDU-Fraktion:  

Umgang mit der Nutriapopulation im Volks- 
garten Lütgendortmund 
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Vorlage: 00114-25 
Anfrage eingereicht  

 
 
Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude 
Limbecker Straße 31, Zimmer 20, 44388 Dortmund 
und in der öffentlichen Sitzung eingesehen oder über 
das Internet (www.dortmund.de) abgerufen werden. 
 
Hinweis:  
 
Der Sitzungsraum ist über einen Aufzug zugänglich 
und nutzbar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. 
Falls Sie kommunikative Unterstützung für die Teil-
nahme an der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte 
telefonisch unter 0231 50–28900, per Fax unter 0231 
50–28980 oder per Mail unter bdurrei@stadtdo.de.  
 

Heiko B r a n k a m p 
Vorsitz 

 
 
Bezirksvertretung Eving 
Mittwoch, 12.11.2025, 16 Uhr 
Bezirksverwaltungsstelle Dortmund-Eving, 
Sitzungssaal, Zimmer 8,  
August-Wagner-Platz 2–4, 44339 Dortmund 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1  Regularien - 1. Teil 
1.1  Bestellung Schriftführung 
1.2  Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-

zeichnung der Niederschrift 
1.3  Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW 
1.4  Feststellung der Tagesordnung 
2  Wahlen und Verpflichtung 
2.1  Festlegung der Anzahl der stellvertretenden 

Bezirksbürgermeister*innen 
2.2  Wahl des/der Bezirksbürgermeister*in und 

der Stellvertretung sowie Verpflichtung 
2.2.1  Wahl des/der Bezirksbürgermeister*in und 

der Stellvertretung,  
hier: gemeinsamer Listenvorschlag SPD- und 
CDU-Fraktion 
Vorlage: 00108-25 
Beschluss  

2.3  Einführung und Verpflichtung der Mitglieder 
der Bezirksvertretung Eving 

2.4  Benennung der Mitglieder für die Containerk-
ommission 

2.5  Entsendung in den Gestaltungsbeirat 

3  Regularien - 2. Teil 
3.1  Genehmigung der Niederschrift über die 36. 

Sitzung der Bezirksvertretung Eving am 
17.09.2025 

4  Einwohnerfragestunde  
(maximal 30 Minuten) 

5  Berichterstattung 
5.1  Sachstand Glasfaserausbau im Stadtbezirk 

Eving; Deutsche GigaNetz 
5.2  Aktueller Planungs- und Umsetzungsstand 

von Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen bei 
den Spielplätzen im Stadtbezirk Eving  
(Vorschlag zur Tagesordnung CDU-Fraktion) 
Vorlage: 00124-25 
Kenntnisnahme  

6  Anregungen und Beschwerden (Eingaben) 
6.1  Zebrastreifen/Fußgängerüberweg an der 

Grävingholzstraße Ecke Belle-Alliance-Straße 
Vorlage: 39602-25 
Kenntnisnahme  

6.1.1  Verkehrsproblem Grävingholzstraße / Belle-
Alliance-Straße 
Vorlage: 00089-25 
Kenntnisnahme  

6.2  Straßenbeleuchtung und Abfallbehälter im 
Winterkampweg 
Vorlage: 00092-25 
Kenntnisnahme  

7  Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaf-
ten  
– nicht besetzt – 

8  Personal, Organisation, Digitalisierung, 
Bürgerdienste und öffentliche Ordnung 

8.1  Satzung der Stadt Dortmund über die Durch-
führung von Bürgerentscheiden  
– Umstellung des Abstimmungsverfahrens 
auf eine grundsätzliche Stimmabgabe per 
Brief 
Vorlage: 39099-25 
Kenntnisnahme  

8.1.1  Satzung der Stadt Dortmund über die Durch-
führung von Bürgerentscheiden  
– Umstellung des Abstimmungsverfahrens 
auf eine grundsätzliche Stimmabgabe per 
Brief 
Vorlage: 39099-25/2 
Kenntnisnahme  

9  Schule  
– nicht besetzt – 

10  Kinder, Jugend und Familie  
– nicht besetzt – 

11  Kultur, Sport und Freizeit  
– nicht besetzt – 
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12  Soziales, Arbeit und Gesundheit 
12.1  Aktuelle Situation zur Aufnahme und Versor-

gung von Flüchtlingen 
Vorlage: 34567-24/21 
Kenntnisnahme  

13  Wirtschafts-, Beschäftigungsförderung, 
Europa, Wissenschaft und Forschung  
– nicht besetzt – 

14  Klimaschutz, Umwelt, Stadtgestaltung und 
Wohnen sowie Mobilität, Infrastruktur und 
Grün 

14.1  Verbesserung der ÖPNV-Anbindung für 
Schulkinder in der Brechtener Heide  
(Zusatzantrag SPD-Fraktion),  
hierzu: Stellungnahme der Verwaltung  
(Überweisung Ausschuss für Mobilität, Infra-
struktur und Grün) 
Vorlage: 39112-25/2 
Kenntnisnahme  

15  Anträge 
15.1  Helle Wege, sicheres Gefühl  

– Verbesserung der Beleuchtung an der Bus-
haltestelle Wittichstraße  
(Antrag SPD-Fraktion) 
Vorlage: 00125-25 
Beschluss  

15.2  Prüfauftrag Verkehrsberuhigende Maßnah-
men Wittichstraße (Antrag CDU-Fraktion) 
Vorlage: 00126-25 
Beschluss  

16  Anfragen 
16.1  Ist die Erschließung der Straßen und Wege im 

3. Bauabschnitt des Neubaugebiets Brechte-
ner Heide im Zeitplan?  
(Anfrage SPD-Fraktion) 
Vorlage: 00128-25 
Kenntnisnahme  

17  Mitteilungen 
17.1  Verkehrskonzept Gretelweg 

Vorlage: 24883-22/3 
Kenntnisnahme  

 
 
Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude 
August-Wagner-Platz 2–4, Zimmer 11 und 13, 44339 
Dortmund und in der öffentlichen Sitzung eingesehen 
oder über das Internet (www.dortmund.de) abgerufen 
werden. 
 
Hinweis:  
 
Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und nutz-
bar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie 

kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an 
der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter 0231 50–23626, per Fax unter 0231 50–
25439 oder per Mail unter cfichtenau@stadtdo.de.  
 

Oliver S t e n s 
Vorsitz 

 
 
d) Beiräte:  keine Sitzung 
 
 
Hinweis zur Einsicht in Sitzungsunterlagen 

Die allgemeinen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
sind: montags bis mittwochs 8 bis 12 Uhr und 13 bis 
15:30 Uhr, donnerstags 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, 
freitags 8 bis 12 Uhr. 
 
Für die Bezirksverwaltungsstellen gelten folgende Öff-
nungszeiten: montags und dienstags 8 bis 12 Uhr und 
13 bis 15:30 Uhr, mittwochs und freitags 8 bis 12 Uhr, 
donnerstags 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr. 
 
Im Internet unter www.dortmund.de 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der DOGA Dortmunder Ge-
sellschaft für Abfall mbH, Dortmund 
 
„Die Gesellschafterversammlung der DOGA Dort-
munder Gesellschaft für Abfall mbH, Dortmund, hat 
am 07.05.2025 den Jahresabschluss festgestellt.  
 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft HLB AUDITTEAM DORTMUND AG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 17.04.2025 
folgenden Bestätigungsvermerk für den Einzelab-
schluss erteilt: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der DOGA Dortmun-
der Gesellschaft für Abfall mbH, Dortmund, beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der 
Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-

http://www.dortmund.de/
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rungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der DOGA Dort-
munder Gesellschaft für Abfall mbH, Dortmund, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2024 geprüft.   
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Über-einstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-
möglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-prü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

 
• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-

fung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser 
Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

  
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens. 
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• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-
tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorien-
tierten Angaben abweichen. 

 
 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während un-
serer Prüfung feststellen. 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.2025 bis 05.12.2025 im Verwaltungsge-
bäude der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunder-
weg 98, 44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Termin-
absprache unter der Rufnummer 0231 9111–131 ein-
gesehen werden. 
 
Dortmund, 29.10.2025 
 

DOGA Dortmunder Gesellschaft für Abfall mbH 
 

Die Geschäftsführung 
 

Erdogan C o s k u n      Burkhard N e u b e r 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der DOLOG Dortmunder Lo-
gistik und Objektbaugesellschaft mbH 
 
„Die Gesellschafter der DOLOG Dortmunder Logistik 
und Objektbaugesellschaft mbH haben am 
13.05.2025 den Jahresabschluss 2024 festgestellt. 
 

Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft hat am 11.04.2025 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:  
 
„Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der DOLOG-Dort-
munder Logistik- und Objektbaugesellschaft mbH, 
Dortmund, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der DOLOG-Dortmunder Logistik- und 
Objektbaugesellschaft mbH, Dortmund, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
geprüft.  Die im Abschnitt "Nichtfinanzielle Leistungs-
indikatoren" gekennzeichnete Angabe haben wir in 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
nicht inhaltlich geprüft.    
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs-
urteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Angabe im Abschnitt 
"Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren“. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genann-
ten, nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lage-
berichts. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonsti-
gen Informationen, und dementsprechend geben wir 
weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informatio-
nen 
 
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresab-

schluss, den inhaltlich geprüften Bestandteilen 
des Lageberichts oder unseren bei der Prüfung er-
langten Kenntnissen aufweisen oder 

 
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erschei-

nen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Ar-
beiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen 
vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 

berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 
nichts zu berichten. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-     
lichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipu-
lationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-
setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser 
Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 
 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
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sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.2025 bis 05.12.2025 im Verwaltungsge-
bäude der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunder-
weg 98, 44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Termin-
absprache unter der Rufnummer 0231 9111–131 ein-
gesehen werden. 
 
Dortmund, 30.10.2025 
 

DOLOG Dortmunder Logistik- und  
Objektbaugesellschaft mbH 

 
Die Geschäftsführung 

 
Prof. Dr. Ing. Rainer W a l l m a n n 

 
Frank H e n g s t e n b e r g 

 
Bastian P r a n g e 

 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der DOMIG Dortmunder        
Mineralstoffverwertungs GmbH 
 
„Die Gesellschafterversammlung der DOMIG Dort-
munder Mineralstoffverwertungs GmbH, hat am 
13.05.2025 den Jahresabschluss festgestellt. 
 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft HLB AUDITTEAM DORTMUND AG, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft hat am 15.04.2025 fol-
genden Bestätigungsvermerk für den Einzelabschluss 
erteilt: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der DOMIG Dortmun-
der Mineralstoffverwertungsgesellschaft mbH, Dort-
mund, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstel-
lung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der DOMIG Dortmunder Mineralstoffverwertungsge-
sellschaft mbH, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.   
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar.   
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unse-
re Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-       
lichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der ge-
setzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungsle-
gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 
ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der ge-
setzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 
 
Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dar-
über zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
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wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 
 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ge-

setzlichen Vertreter angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 

gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-      
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzli-
chen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen. 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.2025 bis 05.12.2025 im Verwaltungsge-
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bäude der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunder-
weg 98, 44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Ter-
minabsprache unter der Rufnummer 0231 9111–131 
eingesehen werden. 
 
Dortmund, den 29.10.2025 
 

Dortmunder Mineralstoffverwertungs GmbH 
 

Die Geschäftsführung 
 

Dr. Andreas B u d d e 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der EDG Holding GmbH 
 
„Die Gesellschafterversammlung der EDG Holding 
GmbH hat am 06.06.2025 den Jahresabschluss fest-
gestellt. 
 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft HLB AUDITTEAM DORTMUND AG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 21.05.2025 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der EDG Holding 
GmbH, Dortmund, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 
zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – sowie den Konzernabschluss 
der EDG Holding GmbH, Dortmund, und ihrer Tochter-
gesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Kon-
zernbilanz zum 31. Dezember 2024, der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigen-
kapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 sowie dem Konzernanhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den zusammengefassten Bericht über die Lage der 
Gesellschaft und des Konzerns (nachfolgend: Lage-
bericht) der EDG Holding GmbH, Dortmund, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezem-

ber 2024 geprüft. Die im Lagebericht enthaltene Erklä-
rung zur Unternehmensführung nach § 289 f Abs. 
4 HGB und § 315d HGB (Berichterstattung zur Frauen-
quote) sowie die Entsprechenserklärung gemäß den 
Standards für eine verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung – Public Corporate Governance Kodex 
für die Stadt Dortmund – vom 29. März 2012 haben wir 
in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten nicht inhaltlich geprüft. Die in den Abschnitten 
“Konzernziele“, "Personal", und „Prognoseberichter-
stattung“ gekennzeichneten Angaben haben wir in 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
ebenfalls nicht inhaltlich geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse  
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften, der beigefügte Konzernabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft und des Konzerns 
zum 31. Dezember 2024 sowie der Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. 
Dezember 2024 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
res- und Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebe-
richt erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Lage-
bericht enthaltenen Erklärung zur Unternehmens-
führung nach § 289 f Abs. 4 HGB und § 315d HGB 
(Berichterstattung zur Frauenquote) sowie der Ent-
sprechenserklärung gemäß den Standards für eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung – Pub-
lic Corporate Governance Kodex für die Stadt Dort-
mund – vom 29. März 2012. Die in den Abschnitten 
“Konzernziele“, "Personal", und „Prognosebe-rich-
terstattung“ gekennzeichneten Angaben haben wir 
ebenfalls nicht inhaltlich geprüft. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahres- und Konzernabschlusses 
sowie des Lageberichts geführt hat.  
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahres- und Konzern-
abschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahres- und Konzernabschlusses sowie des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif-
ten und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahres- und Konzernabschluss sowie zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genann-
ten, nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lage-
berichts. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahres- und Konzern-
abschluss sowie zum Lagebericht erstrecken sich 
nicht auf die sonstigen Informationen, und dement-
sprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolge-
rung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informatio-
nen 
 
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres- und Ko-

nzernabschluss, den inhaltlich geprüften Bestand-
teilen des Lageberichts oder unseren bei der Prü-
fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erschei-
nen. 

 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Ar-
beiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche fal-
sche Darstellung dieser sonstigen Informationen vor-
liegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsachen zu be-
richten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts 
zu berichten. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahres- und Konzernab-
schluss sowie den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, für die Aufstellung des Konzern-
abschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften entspricht, und dafür, dass der Jahres- 
und Konzernabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft bzw. des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahres- und Konzernabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipu-
lationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-
digungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahres- und Konzernab-
schlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und des 
Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und des Konzerns vermittelt sowie in allen we-
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sentlichen Belangen mit dem Jahres- und Konzern-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft und des Konzerns zur Aufstellung des Jahres- 
und Konzernabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie 
des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahres- und Konzernab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahres- und Konzernabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahres- und Konzernabschluss 
sowie zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahres- und Konzernabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahres- und 
Konzernabschluss sowie im Lagebericht aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-        
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 
 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahres- und Konzernabschlusses relevan-
ten internen Kontrollen und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft 
bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzu-
geben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft und des Konzerns zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
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ben im Jahres- und Konzernabschluss sowie im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-
sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 
dass die Gesellschaft oder der Konzern seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
 

• beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahres- und Konzernabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahres- und 
Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahres- und Konzernabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns ver-
mittelt. 

 
• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnach-

weise für die Rechnungslegungsinformationen der 
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb 
des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Kon-
zernabschluss und zum Lagebericht abzugeben. 
Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwa-
chung und Durchführung der Konzernabschluss-
prüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für 
unsere Prüfungsurteile. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahres- und Konzernabschluss, seine Gesetz-
esentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 

künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.2025 bis 05.12.2025 im Verwaltungsge-
bäude der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunder-
weg 98, 44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Termin-
absprache unter der Rufnummer 0231 9111–131 ein-
gesehen werden. 
 
Dortmund, 30.10.2025 
 

EDG Holding 
 

Die Geschäftsführung 
 

Prof. Dr. Ing. Rainer W a l l m a n n 
 

Frank H e n g s t e n b e r g 
 

Bastian P r a n g e 
 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der EDG Entsorgung            
Dortmund GmbH 
 
„Die Gesellschafterversammlung der EDG Entsorgung 
Dortmund GmbH hat am 06.06.25 den Jahresab-
schluss festgestellt. 
 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft HLB AUDITTEAM DORTMUND AG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat am 24.04.2025 
folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der EDG Entsorgung 
Dortmund GmbH, Dortmund, – bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
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bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der EDG Entsorgung Dortmund 
GmbH, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Janu-
ar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die Erklärung 
zur Unternehmensführung nach § 289 f Abs. 4 HGB 
(Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhalt-
lich geprüft. Die in den Abschnitten "Wirtschaftsbe-
richt", "Personal" und "Nachhaltigkeit: Klimaschutz 
und Ressourceneffizienz" gekennzeichneten Angaben 
sowie die Berichterstattung zu den Vorgaben des Ent-
gelttransparenzgesetzes haben wir in Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften ebenfalls nicht 
inhaltlich geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ih-
rer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 und 

 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-
tigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs-
urteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den 
Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unterneh-
mensführung sowie die in den Abschnitten "Wirt-
schaftsbericht", "Personal" und "Nachhaltigkeit: 
Klimaschutz und Ressourceneffizienz" benannten 
Angaben und die Berichterstattung zu den Vorga-
ben des Entgelttransparenzgesetzes. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat. 
 
 
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unse-
re Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 
 
Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genann-
ten, nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lage-
berichts. 
 
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonsti-
gen Informationen, und dementsprechend geben wir 
weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informatio-
nen 
 
• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresab-

schluss, den inhaltlich geprüften Bestandteilen 
des Lageberichts oder unseren bei der Prüfung er-
langten Kenntnissen aufweisen oder 

 
• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erschei-

nen. 
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Ar-
beiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche fal-
sche Darstellung dieser sonstigen Informationen vor-
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liegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu be-
richten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts 
zu berichten. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La-
gebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan-
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipu-
lationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-
digungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. 
 
Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-
ben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-

setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit da-
rüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss so-
wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-
wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-
ses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 
 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-
ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, 
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dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-
mern resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 
 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der in-
ternen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vor-
kehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-

senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser je-
weiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 

 
• Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 

Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungs-   
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 

dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen An-
nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu-
kunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.2025 bis 05.12.2025 im Verwaltungsge-
bäude der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunder-
weg 98, 44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Termin-
absprache unter der Rufnummer 0231 9111–131 ein-
gesehen werden. 
 
Dortmund, 29.10.2025 
 

EDG Entsorgung Dortmund GmbH 
 

Die Geschäftsführung 
 

Prof. Dr. Ing. Rainer W a l l m a n n 
Frank H e n g s t e n b e r g 

Bastian P r a n g e 
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Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Widmung der Straße „Hohenbuschei-Allee“  
in Dortmund-Brackel 
 
Aufgrund des § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666) in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Buchstabe e) der 
Hauptsatzung vom 12.06.2017 der Stadt Dortmund 
hat die Bezirksvertretung Dortmund-Brackel in ihrer 
Sitzung am 11.09.2025 nachstehende Allgemeinverfü-
gung beschlossen: 
 
Mit Wirkung vom Tage der öffentlichen Bekannt-         
machung wird die Straße „Hohenbuschei-Allee“, 
ohne Beschränkung des Gemeingebrauchs, gemäß § 
6 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) als Gemeinde-
straße gewidmet.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkir-
chen, Bahnhofsvorplatz 3 schriftlich oder zur Nieder-
schrift der/des Urkundsbeamten/-in der Geschäfts-
stelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden.   
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 
55a Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein-
gereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-
dere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). Falls die Frist durch 
das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmäch- 
tigten versäumt werden sollte, so würde deren/des 

sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis:  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der GO NRW beim Zustandekommen die-
ser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres nach 
der Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Be-

zirksvertretung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweis: 
 
Die Begründung und ein Plan, aus dem die Lage der 
betreffenden Verkehrsfläche ersichtlich ist, kann 
beim Tiefbauamt der Stadt Dortmund, Königswall 14, 
Zi. 100, während der Verkehrsstunden, montags bis 
mittwochs von 8:30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, 
donnerstags von 8:30 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr 
und freitags von 8:30 bis 12 Uhr, eingesehen werden. 
 
Dortmund, 27.10.2025  
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Widmung der Straße „Viaduktblick“ in Dortmund-
Hörde 
 
Aufgrund des § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 

http://www.justiz.de/
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S. 666) in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Buchstabe e) der 
Hauptsatzung vom 12.06.2017 der Stadt Dortmund 
hat die Bezirksvertretung Dortmund-Hörde in ihrer Sit-
zung am 23.09.2025 nachstehende Allgemeinverfü-
gung beschlossen: 
 
Mit Wirkung vom Tage der öffentlichen Bekannt-         
machung wird die Straße „Viaduktblick“, ohne Be-
schränkung des Gemeingebrauchs, gemäß § 6 Abs. 1 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (StrWG NRW) als Gemeindestraße 
gewidmet.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkir-
chen, Bahnhofsvorplatz 3 schriftlich oder zur Nieder-
schrift der/des Urkundsbeamten/-in der Geschäfts-
stelle zu erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden.   
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektro-
nischen Signatur der verantwortenden Person verse-
hen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 
55a Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein-
gereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des 
elektronischen Rechtsverkehrs und über das beson-
dere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24. 
November 2017 (BGBl. I S. 3803). Falls die Frist durch 
das Verschulden einer/eines von Ihnen Bevollmäch- 
tigten versäumt werden sollte, so würde deren/des 
sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.  
 
Hinweis:  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Allgemeinverfügung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewie-
sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form- 

vorschriften der GO NRW beim Zustandekommen die-
ser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres nach 
der Bekanntmachung nicht geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Be-

zirksvertretung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Dortmund vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Hinweis: 
 
Die Begründung und ein Plan, aus dem die Lage der 
betreffenden Verkehrsfläche ersichtlich ist, kann 
beim Tiefbauamt der Stadt Dortmund, Königswall 14, 
Zi. 100, während der Verkehrsstunden, montags bis 
mittwochs von 8:30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, 
donnerstags von 8:30 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr 
und freitags von 8:30 bis 12 Uhr, eingesehen werden. 
 
Dortmund, 27.10.2025 
 

Thomas W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Umlegungsausschuss: Unanfechtbarkeit des Be-
schlusses (Vereinfachte Umlegung) Aplerbeck "Un-
termarkstraße" – Teilgebiet 10 
 
Der nach Baugesetzbuch (BauGB) § 82 Abs. 1 gefasste 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
13.03.2025 für das Gebiet Aplerbeck "Untermark-
straße" – Teilgebiet 10 – ist am 22.10.2025 unanfecht-
bar geworden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 Abs. 2 
BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in dem 
Beschluss über die vereinfachte Umlegung vorgese-
henen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntma-
chung schließt, sofern nichts anderes festgesetzt wor-
den ist, die Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz   der   zugeteilten   Grundstücke   oder   Grund- 
stücksteile ein. 

http://www.justiz.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
kann innerhalb von sechs Wochen, gerechnet vom 
Tage nach dieser öffentlichen Bekanntmachung, An-
trag auf gerichtliche Entscheidung nach § 217 des 
Baugesetzbuches gestellt werden. Der Antrag ist beim  
 
 Umlegungsausschuss der Stadt Dortmund 
 Märkische Straße 24–26 
 44141 Dortmund 
 
schriftlich einzureichen. Über den Antrag entscheidet 
das Landgericht – Kammer für Baulandsachen – in 
Arnsberg. Der Antrag muss den Verwaltungsakt be-
zeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklä-
rung, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird, 
und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 
Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel ange-
ben, die zur Rechtfertigung des Antrages dienen. Falls 
die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden sollte, würde dessen Verschul-
den dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Hinweis:  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-
seite www.justiz.de. 
 
Dortmund, den 31.10.2025 
 

Der Vorsitzende 
E n g e l h a r d t 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Nachfolgeregelung im Integrationsrat 
 
Die in den Integrationsrat gewählte Kandidatin, Frau 
Sylvia Dahlmann, hat die Wahl in den Integrationsrat 
der Stadt Dortmund nicht angenommen.  
 
Nachfolgerin nach dem Listenwahlvorschlag der In-
ternationalen SPD-Liste ist  
Herr  Michelle Sophie Gnatzy  
geboren: 2005 in Dortmund 
wohnhaft: 44319 Dortmund 
E-Mail:  michellegnatzy@icloud.com 

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats 
nach erfolgter Bekanntmachung Einspruch bei den 
Bürgerdiensten – Kommunales Wahlbüro –, Königs-
wall 25–27, 44137 Dortmund erhoben werden. 
 
Über einen etwaigen Einspruch entscheidet der Wahl-
leiter. 
 
Dortmund, den 04.11.2025 
 

gez. 
 

Norbert D a h m e n 
Wahlleiter 

 
 

Öffentliche 
Bekanntmachung 

 
 
Jahresabschluss 2024 der Stadt Dortmund 
 
Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 
09.10.2025 in Ausführung des § 96 Abs. 1 Gemeinde-
ordnung NRW (GO NRW) folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
Der Rat der Stadt Dortmund stellt den vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 
der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2024 fest und 
entlastet den Oberbürgermeister aus diesem geprüf-
ten Abschluss. Der städtische Haushalt schließt in 
2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 22.323.239,09 
Euro ab. Der Jahresfehlbetrag des Jahresabschlusses 
2024 wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichs-
rücklage gedeckt. 
 
Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 96 Abs. 2 GO 
NRW. 
 
Das Druckwerk zum Jahresabschluss 2024 wird im 
Gebäude Töllnerstraße 9–11, Zimmer 312 bis zur Fest-
stellung des folgenden Jahresabschlusses zur Ein-
sichtnahme verfügbar gehalten. Zudem ist der Jahres-
abschluss 2024 im Internet auf der Seite der Stadt 
Dortmund unter der Rubrik „Haushalt – Jahresab-
schlüsse“ eingestellt. 
 
Dortmund, 27.10.2025 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

mailto:michellegnatzy@icloud.com
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Anlage  
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Öffentliche 
Bekanntmachung  

 
 
Änderung der Geschäftsordnung des Ausschusses 
für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregun-
gen und Beschwerden, 
hier: Änderung § 5 
 
Der Rat der Stadt Dortmund hat die Änderung in seiner 
Sitzung am 03.07.2025 beschlossen. 
 

§ 5 alt 
 

(1)  Zur Vorbereitung der Sitzung kann der/die Aus-
schussvorsitzende oder im Verhinderungsfall der/ 
die stellvertretende Vorsitzende  
1. die Stellungnahme des/der zuständigen 

Dezernenten/Dezernentin, eines anderen 
Ausschusses oder einer Bezirksvertretung 
einholen, 

2. gemäß § 55 der Gemeindeordnung NW und       
§ 13 der Hauptsatzung der Stadt Dortmund die 
Akten einsehen,  

3. den/die Einsender/in oder seine/ihre gesetz-
liche Vertretung hören,  

4. jederzeit und ohne Absprache mit anderen 
Ausschussmitgliedern Ortsbesichtigungen 
vornehmen und dabei Gespräche mit dem/der 
Einsender/-in oder seiner/ihrer gesetzlichen 
Vertretung führen oder damit ein anderes 
Ausschussmitglied beauftragen.  

 
(2) Außerdem kann der/die Ausschussvorsitzende 

den/die zuständige Dezernent/in oder eine von 
ihm/ihr benannte Vertretung zum Vortrag in die 
Sitzung einladen.  

 
(3)  Die Mitglieder des Ausschusses können zur Vor-

bereitung der Sitzung im Benehmen mit dem/der 
Ausschussvorsitzenden mit dem/der Einsender/     
-in oder seiner/ihrer gesetzlichen Vertretung 
sprechen, dessen/deren Anliegen behandeln, 
Ortsbesichtigungen vornehmen und dabei 
Gespräche mit dem/der Einsender/-in oder sei-
ner/ihrer gesetzlichen Vertretung über sein/ihr An-
liegen führen. Über die wesentlichen Inhalte eines 
solchen Gespräches soll der/die Ausschussvor-
sitzende möglichst umgehend informiert werden. 

 
 
 

§ 5 neu 
 
(1)  Zur Vorbereitung der Sitzung kann der/die Aus-

schussvorsitzende oder im Verhinderungsfall der/ 
die stellvertretende Vorsitzende 
1. Die Stellungnahme des/der zuständigen De-

zernenten/Dezernentin, eines anderen Aus-
schusses oder einer Bezirksvertretung einho-
len, und den/die zuständige(n) Dezernenten/ 
Dezernentin oder eine(n) von ihm/ihr benann-
te(n)Vertreter(in) zum Vortrag in die Sitzung 
einladen, 

 
2. Gemäß § 55 der Gemeindeordnung NW und § 

13 der Hauptsatzung der Stadt Dortmund die 
Akten einsehen. 

 
(2)  Die Mitglieder des Ausschusses können zur Vor-

bereitung der Sitzung mit dem/der Einsender(in) 
oder seiner/ihrer gesetzlichen Vertretung 
sprechen, dessen/deren Anliegen vorberaten, 
Ortsbesichtigungen vornehmen und dabei 
Gespräche mit dem/der Einsender(in) oder seiner/ 
ihrer gesetzlichen Vertretung über sein/ihr Anlie-
gen führen. Über die wesentlichen Inhalte solcher 
Vorberatungen soll der Ausschuss in der Sitzung 
bei Beratung der Angelegenheit und spätestens 
vor der Beschlussfassung informiert werden. 

 
Dortmund, den 05.11.2025 
 

Vorsitz 
 
 

Öffentliche 
Ausschreibungen  

und Vergaben 
 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Baumaßnahme nach beschränkter Ausschrei-
bung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20 Abs. 4 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
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0231 50–28215, Fax: 0231 50–29458, E-Mail: 
imehlgarten@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
Rahmenvertrag 2026–2029, Lose 3, 4 und 5, Gewerk: 
Heizungstechnik 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Heizungstechnik 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  01.01.2026  
Bauende:  31.12.2029 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 20 Abs. 
4 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte Aus-
schreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits im 
Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur bei 
zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Minimierung 
des Verwaltungsaufwandes auf die Versendung 
einer Eingangsbestätigung auf Ihre Anfrage bzw. 
Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch offenes Verfahren zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Paul-Ehrlich-BK, Gewerk: Rohbauarbeiten  
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
001. Brandschutz: 
 
- 1 Stück  Baustelleneinrichtung. 
- 330 m²  Schutzabdeckungen. 
- 3 Stück  Innenwandöffnungen für Türen her- 

stellen. 

- 1 Stück  Innenwandöffnungen für Türen 
schließen. 

- 3 m²   Aussparungen im Zementestrich  
schließen, inkl. Dämmung und PE-
Folie. 

- 5 m²   Beiputz in Kleinflächen, inkl. Grun- 
dierung. 

 
002. Instandhaltung: 
 
- 1 Stück  Baustelleneinrichtung. 
- 360 m²  Fugen in Ziegel-Vormauerschale sa- 

nieren. 
- 200 m   Dehnungsfugen in Ziegel-Vormauer- 

schale erneuern. 
- 100 m   Dehnungsfugen in Ziegel-Vormauer- 

schale sanieren. 
- 700 m   Anschlussfugen in Ziegel-Vormauer- 

schale erneuern. 
- 200 m   Anschlussfugen in Ziegel-Vormauer- 

schale sanieren. 
 
Ausführungsfristen: 
 
Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 
Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den 
Auftraggeber (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforder-
ung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 28.KW 2026 
zugehen. 
 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertigzu-
stellen) in der 35.KW 2026, spätestens am letzten 
Werktag dieser KW. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund hat nachfolgend näher beschriebene Bau-
maß-nahme nach beschränkter Ausschreibung verge-
ben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Wirtschaft, Mittelstand und Energie, des Innenminis-
teriums, des Finanzministeriums, des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technol-
ogie und des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 
3. Februar 2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-

trum, Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50–25430, Fax: 0231 50–29458, 
E-Mail: smattheis@stadtdo.de 

b) Beschränkte Ausschreibung,  
Vergabe-Nr.: B286/25                   

c) Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
Knepper Areal, Ausbau der Anschlussstellen 
Dortmund-Bodelschnwingh, Gewerk: Lieferung 
und Montage von 2 LSA 

d) in Dortmund 
e) Beauftragtes Unternehmen:  

SWARCO Traffic Systems GmbH,  
Sitz: Kelterstraße 67, 72669 Unterensingen 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch offene Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Paul-Ehrlich-BK im Stadtgebiet Dortmund, Gewerk: 
Dachabdichtungsarbeiten 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
 
002. Instandhaltung: 
 
 - 1 Stück  Baustelleneinrichtung.  
- 7.500 m²  Kiesschüttung von Dachflächen ent-

fernen und entsorgen 
- 5.500 m²  Asbesthaltigen Dachaufbau ab-

brechen und entsorgen, inkl. Blitz-
schutz, Anschluss- und Randprofile, 
Randbohlen und Dachlüfter.  

– 14 Stück  Dachkuppeln abbrechen und entsor-
gen.  

- 5.500 m²  Flachdachaufbau (Dampfsperre;  
120 mm WLG 023 Dämmung; Ab-
dichtung, 2-lagig, bituminös), inkl. 
Anschlüsse an Dachrand, Attika, auf-

gehende Bauteile, Dachkuppeln und 
Dehnungsfugen, liefern und verlegen.   

- 14 Stück  Dachkuppel liefern und montieren.  
- 78 Stück  Durchsturzsicherung für Dachkup-

peln liefern und montieren.  
- 62 Stück  Flachdachlüfter liefern und montie-

ren.  
- 74 Stück  Flachdachabläufe liefern und mon-

tieren.  
- 1.100 m  Dachrandabschlussprofile, inkl.  

Außen- und Innenecken, liefer und 
montieren.  

- 2.000 m²  Abdichtung, 1-lagig, bituminös, flug-
feuerbeständig, als neue Oberlage 
auf Bestands-Dachaufbau, inkl. An-
schlüsse an Dachrand, aufgehende 
Bauteile und Dachkuppeln, liefern 
und verlegen.  

- 7.500 m²  Flachdachfläche: Seilsicherungssys-
tem liefern 

 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Baumaßnahme nach beschränkter Ausschrei-
bung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20 Abs. 4 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
0231 50–24098, Fax: 0231 50–29458, E-Mail: 
dpreuss@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
UV Brunnenanlagen 2026, Gewerk: Straßenbau 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
Straßenbau 
 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  01.02.2026  
Bauende:  31.12.2026 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 20 Abs. 
4 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte Aus-
schreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits im 
Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur bei 
zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Minimierung 
des Verwaltungsaufwandes auf die Versendung 
einer Eingangsbestätigung auf Ihre Anfrage bzw. 
Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch Beschränkte Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Rahmenvertrag 2026–2029, Gewerk: Sanitärarbei-
ten Los 3 (2. Ausschreibung) 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
siehe Vergabeunterlagen 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch Beschränkte Ausschreibung zu vergeben. 
 

Bauvorhaben:  
Rahmenvertrag 2026–2029, Gewerk: Fliesen- und 
Plattenarbeiten, Los 2 (2. Ausschreibung) 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
siehe Vergabeunterlagen 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Verga-
beunterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch öffentliche Ausschreibung zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
RV 2026–2029, Gewerk: erdverlegte Druckrohrlei-
tungen 
 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
  
Rahmenvertrag  
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszenat-
rum         
                        
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Ausschreibung:  
Software Integrationsbereich MigraDO (L738/25) 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag 
erteilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der 
die Angebote oder Teilnahmeanträge einzu-
reichen sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter 
www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar 
sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebührenfrei möglich unter: 
www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Be-
schaffung einer Software zum Datenmanagement 
in der Inte-grationsarbeit für die Stadt Dortmund 
gemäß Leistungsbeschreibung. 

e) Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
Es erfolgt eine Gesamtvergabe.   

g) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.) 

j) Angebotsfrist:  13.11.2025, 20 Uhr  

Bindefrist:   29.12.2025 
k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  

keine. 
l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Anga-

be der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-
legende Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt 
werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Verga-
bestelle sind vom Bieter Angaben zu machen und 
Erklärungen abzugeben. Die Aufforderung durch 
die Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöff-
nung. Die Angaben und Erklärungen können per E-
Mail an die Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der be-
sonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 
drei Geschäftsjahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten 
drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe 
des Rechnungswertes, der Leistungszeit so-
wie der öffentlichen oder privaten Auftragge-
ber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- 
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens. 

f) Nachweis über ISMS auf ISO-Zertifizierung 
27001 oder gleichwertig und das Erfüllen des 
BSI-Anforderungskataloges C5 (Basiskrite-
rien).  

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten 
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt 
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der 

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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sie bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen 
sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von Kor-
ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskräften einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim 
Bundesamt für Justiz anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder 
der sonstigen Einschaltung Dritter können sich 
die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klärung über das Bereitstellen entsprechender 
Mittel zur Auftragserfüllung einzureichen. Da-
rüber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in 
welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an 
Subunternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los 

o) Angabe der Zuschlagskriterien:  
Preis (40 %) und Qualität (60 %). Die Bewertung 
kann den Vergabeunterlagen entnommen wer-
den. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Baumaßnahme nach beschränkter Ausschrei-
bung zu vergeben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 19, Abs. 5 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
0231 50–24182, Fax: 0231 50–29458, E-Mail: 
tloebardt@stadtdo.de 
 
Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
Rahmenvertrag 2026–2029, Gewerk: Rollladen-       
arbeiten 
in Dortmund 
 
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:  
 
s.o. 
 
voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
 
Baubeginn:  01.01.2026 
Bauende:  31.12.2029 
 
Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 19 Abs. 
5 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte Aus-
schreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits im 
Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieter-
kreises ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewer-
bungen von zusätzlichen Bietern können daher nur bei 
zukünftigen Ausschreibungen berücksichtigt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Minimierung 
des Verwaltungsaufwandes auf die Versendung 
einer Eingangsbestätigung auf Ihre Anfrage bzw. 
Bewerbung verzichtet wird. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum                                                
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund hat nachfolgend näher beschriebene Bau-
maßnahme nach freihändige Ausschreibung verge-
ben. 
 
Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20, Abs. 3 und 
gemäß Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums für 
Wirtschaft, Mittelstand und Energie, des Innenminis-
teriums, des Finanzministeriums, des Ministeriums 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technol-
ogie und des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 
3. Februar 2009  
– AZ: 121 – 80-20/02 – 
a) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-

trum, Abt. 19/3, Viktoriastr. 15, 44135 Dortmund, 



 

Nr. 49 – 81. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Dortmund Freitag, 07. November 2025 
 

1644 

 

 

Tel.: 0231 50–27458, Fax: 0231 50–29458, E-Mail: 
mbuttwill@stadtdo.de 

b)  Freihändige Ausschreibung,  
Vergabe-Nr.: B 226/25 

c)  Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme:  
 Konrad-Klepping-Berufskolleg und Leopold-

Hoesch Berufskolleg, Gewerk: Sanitärarbeiten 
d)  in Dortmund  
e) Beauftragtes Unternehmen:   

Knothe Sanitär Heizung Klima Elektro GmbH, 
Sitz: Wellinghofer Straße 159, 44263 Dortmund               

 
Stadt Dortmund 

Der Oberbürgermeister 
 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Leistung durch 
ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb zu vergeben. 
 
Leistung:  
Rahmenvertrag zur Betankung des städtischen 
Fuhrparks 
Umfang der zu vergebenden Leistungen: 
 
Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich 
um einen vierjährigen Rahmenvertrag zur Betankung 
des städtischen Fuhrparks und des Fuhrparks der 
Feuerwehr gemäß Leistungsbeschreibung.  
 
Aktenzeichen: L541/25 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung:  
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch beschränkte Ausschreibung zu vergeben. 
 
Vergabenummer: B589/25 
 

Bauvorhaben:  
Rahmenvertrag 2026–2029, Gewerk: Raumlufttech-
nik, Los 1 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
 
Raumlufttechnik  
  
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch beschränkte Ausschreibung zu vergeben. 
 
Vergabenummer: B585/25 
 
Bauvorhaben:  
Rahmenvertrag 2026–2029, Gewerk: Verglasungs-
arbeiten, Los 2–4 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
 
Verglasungsarbeiten 
  
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum       
                          
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Ausschreibung:  
Beschaffung eines Mitnahmestaplers (L493/25) 
 

mailto:mbuttwill@stadtdo.de
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/3, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag 
erteilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/3, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der 
die Angebote oder Teilnahmeanträge einzu-
reichen sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter 
www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar 
sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebührenfrei möglich  
unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Die ausgeschriebene Leistung umfasst ein digita-
les Feuersimulationssystem gemäß Leistungsbe-
schreibung. 
Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

e) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
keine Lose.  

f) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

g) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

h) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.) 

i) Angebotsfrist:  18.11.2025, 20 Uhr  
Bindefrist:   30.12.2025 

j) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Anga-
be der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

l) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-
legende Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt 
werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Verga-
bestelle sind vom Bieter Angaben zu machen und 
Erklärungen abzugeben. Die Aufforderung durch 
die Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöff-
nung. Die Angaben und Erklärungen können über 
den Vergabemarktplatz Metropole Ruhr an die 
Vergabestelle gesandt werden: 
a) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-

gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- 
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens. 

b) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens, sowie den Umsatz bezüglich der 
besonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 
drei Geschäftsjahre. 

c) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des zuständigen Finanzamtes über ab-
geführte Steuern (nicht älter als 6 Monate). 

d) Eine Liste der in den letzten drei Jahren er-
brachten wesentlichen Liefer- oder Dienst-
leistungen, mit Angabe des Werts, des Liefer- 
beziehungsweise Erbringungszeitpunkts so-
wie des öffentlichen oder privaten Empfän-
gers. 

e) Erklärung, aus der die durchschnittlich jähr-  
liche Beschäftigtenzahl des Unternehmens 
und die Zahl seiner Führungskräfte in den 
letzten drei Jahren ersichtlich sind. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten 
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt 
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der 

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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sie bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen 
sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von Kor-
ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskräften einen 
Auszug aus dem Wettbewerbsregister beim 
Bundeskartellamt anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder 
der sonstigen Einschaltung Dritter können sich 
die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klärung über das Bereitstellen entsprechender 
Mittel zur Auftragserfüllung einzureichen. Darü-
ber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in wel-
cher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

m) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los 

n) Angabe der Zuschlagskriterien:  
niedrigster Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch beschränkte Ausschreibung zu vergeben. 
 
Vergabenummer: B587/25 
 
Bauvorhaben:  
RV Metallbauarbeiten 2026–2029, Gewerk:  
Lose 4–5, 2. Ausschreibung 

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
 
RV Metallbauarbeiten 2026–2029, Lose 4–5,  
2. Ausschreibung 
  
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum 
 
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsich-
tigt, nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen 
durch ein offenes Verfahren zu vergeben. 
 
Bauvorhaben:  
Paul-Ehrlich-BK, Gewerk: Gerüstbauarbeiten 
 
Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
 
002. Instandhaltung: 
 
- 12.180 m²  Fassadengerüst, inkl. Vorhaltung für  

24 Wochen. 
- 570 m   Gitterträger für Fassadengerüst, inkl.  

Vorhaltung für 24 Wochen. 
- 240 m   Seitenschutz innen für Fassadenge- 

rüst, inkl. Vorhaltung für 24 Wochen. 
- 12 Stück  Treppentürme für Fassadengerüst,  

inkl. Vorhaltung für 24 Wochen 
- 1.460 m  Konsolausleger für Fassadengerüst,  

inkl. Vorhaltung für 24 Wochen. 
- 1.350 m  Bauzaun, inkl. Vorhaltung für 24  

Wochen. 
 
Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten 
direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: 
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter. 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 

https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum           
                     
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt, nachfolgend näher beschrie-
bene Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu 
vergeben. 
 
Ausschreibung:  
Rahmenvertrag Verpflegungsbeutel (L719/25) 
 
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO 
a) Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsab-

gabe auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund.  
Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag 
erteilenden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszen-
trum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 
Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der 
die Angebote oder Teilnahmeanträge einzu-
reichen sind:  
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr: unter 
www.evergabe.nrw.de 
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation 
ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrich-
tungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar 
sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger di-
rekter Zugang zu diesen Instrumenten und Vor-
richtungen ist gebührenfrei möglich 
unter: www.evergabe.nrw.de 

b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung nach der Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO). 

c) Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote 
einzureichen sind:  
Angebote sind ausschließlich elektronisch einzu-
reichen. 

d) Art und Umfang der Leistung:  
Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Be-
schaffung von Mobiliar und Weißware gemäß 
Leistungsbeschreibung. 

e) Ort der Leistungserbringung:  
Dortmund. 

f) Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose:  
Es erfolgt keine losweise Vergabe.   

g) Zulassung von Nebenangeboten:  
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 

h) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-
frist:  
siehe Vergabeunterlagen.  

i) Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die 
Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-
gesehen werden können:  
Elektronische Bereitstellung auf dem Vergabe-
marktplatz Metropole Ruhr (Zu den unter 
http://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSa-
tellite/ genannten Nutzungsbedingungen können 
die Vergabeunterlagen kostenlos angefordert und 
heruntergeladen und Nachrichten der Vergabe-
stelle eingesehen werden.) 

j) Angebotsfrist:  28.11.2025, 20 Uhr  
Bindefrist:   20.01.2026 

k) Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen:  
keine. 

l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Anga-
be der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:  
siehe Vergabeunterlagen; VOL/B 

m) Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-
legende Unterlagen, die für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangt 
werden:  
Nach gesonderter Aufforderung durch die Verga-
bestelle sind vom Bieter Angaben zu machen und 
Erklärungen abzugeben. Die Aufforderung durch 
die Vergabestelle erfolgt erst nach Angebotsöff-
nung. Die Angaben und Erklärungen können per E-
Mail an die Vergabestelle gesandt werden: 
a) Eigenerklärungen nach § 33 UVgO 
b) Angaben über die Art und Größe des Unter-

nehmens (Anzahl Mitarbeiter/-innen und Pro-
duktportfolio; Firmenprofil/Selbstdarstel-
lung) 

c) Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-
nehmens sowie den Umsatz bezüglich der be-
sonderen Leistungsart, die Gegenstand der 
Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letzten 
drei Geschäftsjahre. 

d) Eine Liste der wesentlichen, in den letzten 
drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe 
des Rechnungswertes, der Leistungszeit so-
wie der öffentlichen oder privaten Auftragge-
ber. 

e) Erklärung über die Eintragung in das Berufsre-
gister, z. B. Handwerkskammer, Industrie- 
und Handelskammer am Sitz des Unterneh-
mens. 

Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer 
Weise nachgewiesen werden kann. 
Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebe-
nen Angaben und Erklärungen zu überprüfen. 
Hierzu verlangt sie vom Bieter die Vorlage ent-
sprechender Bescheinigungen (z. B. von Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, 

file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
file://dmsys.de/data/bundesanzeiger/bafile1/ba/Fachverlag/Teams/Vergabe/Menssen/VHB%20NRW/VHB%20NRW%202016/Ressortabstimmung_final/Externe%20Vordrucke/www.evergabe.nrw.de
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Finanzamt, Krankenkasse). Kopien der verlangten 
Bescheinigungen sind zugelassen. Dieses gilt 
auch, wenn das Original den Vermerk "Nur im Ori-
ginal oder als beglaubigte Kopie" trägt. 
Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der 
sie bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen 
sind. 
Zusätzliche Angaben: 
Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 
Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von Kor-
ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den. 
Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunterneh-
mer und den Verleiher von Arbeitskräften einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim 
Bundesamt für Justiz anfordern. 
Subunternehmer: 
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder 
der sonstigen Einschaltung Dritter können sich 
die Bieter zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde auch dieser Unternehmen bedie-
nen. Bei Angebotsabgabe in Verbindung mit ei-
nem Subunternehmer ist eine Verpflichtungser-
klärung über das Bereitstellen entsprechender 
Mittel zur Auftragserfüllung einzureichen. Dar-
über hinaus ist von den Bietern anzugeben, in wel-
cher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben. 
Bietergemeinschaften: 
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind 
den Vergabeunterlagen zu entnehmen  

n) Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen:  
Der Download der Vergabeunterlagen ist kosten-
los 

o) Angabe der Zuschlagskriterien:  
niedrigster Preis 
 

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 
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